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Liebe Erziehende,  

wir möchten Ihnen die verschiedenen Leistungen der Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche vor-

stellen. Verschaffen Sie sich einen Überblick und nehmen Sie Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Ihr 

Kind / Ihre Kinder in Anspruch.   

Das Wichtigste zum Berlinpass-BUT 

 

Unabhängig vom Berlinpass-BuT gibt es noch weitere Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe. 

Personenkreis: Kinder und Jugendliche aus Familien, die  Bürgergeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, Wohngeld oder 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen.  

Die Leistungen werden für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gewährt.  Dazu zählen 

auch Kinder und Jugendliche die allgemein- und berufsbildende Schulen besuchen, sowie Schüler*innen an berufsbil-

denden Schulen (z.B. Besuch OSZ) bis zum 25. Lebensjahr.  

Ausnahmen:  

• Die Leistungen zum Mitmachen in Kultur, Sport und Freizeit können nur bis zur Vollendung des 18. Lebens-

jahres in Anspruch genommen werden.  

• Auszubildende, die eine Ausbildungsvergütung erhalten, bekommen keine Leistungen aus dem Bildungspa-

ket. 

 
Was ist der 

Berlinpass-

BuT 

 

Der Berlinpass-BuT gilt als Berechtigung für die Inanspruchnahme von Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe. Er dient als Nachweis für die Hilfebedürftigkeit gegenüber Schulen, Jugendamt und Kin-
dertageseinrichtungen. 

 
Antragstel-

lung 

Die Leistungen gelten mit dem Neu- bzw. Weiterbewilligungsantrag als beantragt. Es ist lediglich 
ein Nachweis zu erbringen, dass das Kind eine Kita bzw. eine allgemeinbildende oder berufsbil-
dende Schule besucht (Schulbescheinigung). 

 
Personen-

kreis 

 

Kinder und Jugendliche aus Familien, die Bürgergeld, Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, 
Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen.  

Die Leistungen werden für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres ge-
währt.  Dazu zählen auch Kinder und Jugendliche die allgemein- und berufsbildende Schulen besu-
chen, sowie Schüler*innen an berufsbildenden Schulen (z.B. Besuch OSZ) bis zum 25. Lebensjahr.  
Ausnahme:  Auszubildende, die eine Ausbildungsvergütung erhalten, bekommen keine Leistungen 
aus dem Bildungspaket. 
 

 
Welche Leis-

tungen/ Ver-

günstigungen 

werden ange-

boten? 

 

 

Mittagessen in Kita, Kindertagespflege, Schule 
Für alle Schulkinder von der 1. bis zur 6. Klasse ist das Mittagessen kostenlos. 
Schulkinder ab der 7. Klasse und Kinder, die eine Kindertagesbetreuungseinrichtung besuchen, le-
gen den Berlinpass-BuT in der Schule, Kindertagesbetreuungseinrichtung, bzw. beim Caterer vor. 
 
Lernförderung  
Der Berlinpass-BuT wird in der Schule vorgelegt und die Schule organisiert eine entsprechende 
Förderung, wenn ein besonderer Förderungsbedarf durch die Schule festgestellt wird. 
 
Teilnahme an eintägigen Ausflügen in Kita, Kindertagespflege oder Schule 
Der Berlinpass-BuT wird in der Kita oder Schule vorgelegt. Für die Kindertagespflege muss dieser 
beim Jugendamt vorgewiesen werden. 
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Leistungen: 

Teilnahme an mehrtägigen Kita- und Klassenfahrten  

Für diese Einzelleistung muss beim Jobcenter ein Antrag gestellt werden. Die Auszahlung erfolgt auf Nachweis an 

die*den Lehrer*in oder auch auf das Klassenfahrtkonto. Ausnahme: Wenn Kund*innen bereits die Teilnahme an den 

Ausflügen selbst bezahlt haben oder die Leistungsbewilligung (einschließlich BuT) lag noch nicht vor, dann können die 

Nachweise beim Jobcenter eingereicht werden. Die Kund*innen erhalten dann im Nachgang die vorausgelegten Kos-

ten vom Jobcenter. Die Antragstellung des Bürgergeldes muss vorher erfolgt sein. 

Geld für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (z. B. für Stifte, Hefter, Schulmappe) 

Beim Jobcenter muss die Schulbescheinigung (z. B. Schülerausweis I) zu Beginn der Inanspruchnahme vorliegen. 

Der Schulbedarf wird dann als Einzelleistung im Rahmen eines Pauschalbetrags automatisch halbjährlich im August 

und im Februar pro Schuljahr gezahlt. 

Kultur, Sport und Freizeit (z.B. Musikunterricht, Kurse in kulturellen Einrichtungen, Mitgliedschaft in (Sport-) 

Verein, Ausrüstungsgegenstände)   

Übernahme der Aufwendungen für die Mitgliedschaften/Teilnahmen an gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Berei-

chen Sport, Freizeit, kulturelle Bildung (z.B. Babyschwimmen/ -massage, Musikunterricht, Sport-/Kulturverein, gemein-

schaftliche Aktivitäten kultureller Bildung). Bei Vorlage eines Teilnahmenachweises (z.B. Vertrag) und eines Zahlungs-

nachweises (z.B. Kontoauszug, Quittungen) werden pauschal 15 € pro Kind/ Monat für die Dauer des Bewilligungs-

zeitraumes gezahlt. 

Zusätzlich kann bis zu 15 € pro Kind/Monat für Aufwendungen für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und 

Leihgebühren nach Vorlage der Rechnung übernommen werden. Weiterhin können bei auftretenden Fahrtkosten z.B. 

zu Turnieren, Auftritten außerhalb des Tarifbereichs AB bis zu 15 € pro Kind/Monat übernommen werden, wenn ein 

Nachweis vorgelegt wird. 

Weiterführende Angebote: 

Familienportal (https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/bildung-und-teilhabe) 

Sport in Berlin – Sportförderung (https://www.berlin.de/sen/inneres/sport) 

Sportvereine in SZ (https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sport-

amt/sport/artikel.84199.php) 

Lesen-Bücherboxen (https://librileo.de/) 

kostenfreie Kinderbücher Einfach vorlesen der Stiftung Lesen (https://www.einfachvorlesen.de) 

Schülerbeförderungskosten 

Alle Schüler*innen der Grundschule, der Sekundarschule oder dem Gymnasium (Schülerausweis I) können in Berlin 

kostenlos Bus und Bahn fahren. Die Tickets erhält man online über www.bvg.de. Schüler, die Inhaber eines Schüler-

ausweises II sind (weiterführende Schulen, auch OSZ), können sich die Kosten für den Kauf eines Berlin-Tickets S 

vom Jobcenter erstatten lassen. Nach Vorlage vom berlinpass erhält man das Berlin-Ticket S von der BVG. 

Wenn Sie Fragen zum berlinpass-BuT und zu den weiteren Leistungen der Bildung und Teilhabe haben, dann können 
Sie gern mit uns Kontakt aufnehmen,  

per Mail:   Jobcenter-Berlin-Steglitz-Zehlendorf.Team659@jobcenter-ge.de   

oder telefonisch:  030 5555 76 6659 

Ihr Jobcenter Berlin Steglitz-Zehlendorf 

https://www.einfachvorlesen.de/
http://www.bvg.de/

